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VIII. Das Wollen.
Ehe wir zum Letzten schreiten, versehen wir unsere bis

hierher geführten, rein „intellektuellen* Darlegungen mit einer
Art von Anhang, indem wir die Stellung dessen, was man
W il lenshandiungen nennt, zur Frage des Ich habe oder
Ich tue darlegen.

Ich kann mich hier kurz fassen, da ich alles, was mir
wesentlich scheint, in meiner Schrift Die Logik als Aufgabe

(1913) bereits mitgeteilt habe.

1. Innere und äußere Willenshandlung.
Die sogenannte innere Willenshandlung bezeichnen wir

auch als Nachdenken , Sich besinnen usw. Darüber ist nun
sogar schon in dieser Schrift 1

} geredet worden, und zwar
mit dem Ergebnis, daß bewußtes Ich-tun nicht in Frage
kommt:

Ich habe einen Einfall mit dem Ton der „Lösung* und
zugleich habe ich an diesem Einfall eine Tönung oder ein
Zeichen der Erledigung dafür, daß Ich oder vielmehr mein
Selbst „früher* einen noch nicht die endgültige Lösung dar¬

stellenden Einfall hatte und noch früher vielleicht einen noch
weniger endgültigkeitsgesättigten usf.

Das alles habe ich als Einheit, wenn ich nachgedacht
habe, oder vielmehr mein Selbst nachgedacht hat, aber
auch, wenn ich mich etwa auf einen mir entfallenden Namen
„besonnen“ habe.

Und wie steht es, wenn ich nachdenken, mich be¬

sinnen will?
Dann habe oder erlebe ich ein Ganzes, das, von

„Spannungsempfindungen“ abgesehen, aus folgenden unselb¬

ständigen Bestandteilen besteht:

’) s. o. S. 64.


